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§ 6. Berechnung der Gebühren .
32) Die Gefamtgebühren werden nach Maßgabe der vorftehenden Tabelle (S . 19) in Hun¬

dertein der Baufumme berechnet , welche mit den Gruppen und mit Zeigendem Ausbau wachten,
dagegen mit tteigenden Baufummen abnehmen.

33 ) Die Grundgebühren der Tabelle in den Gruppen I bis IV entfprechen den am Kopfe
der Spalten 2 bis 5 bezeichneten Mindeftfätzen für das Verhältnis der Ausbaufumme zur Bau¬
fumme und werden für jedes weitere Hundertel diefes aus dem Koftenanfchlage bezw. aus der
Bauabrechnung nachzuweifenden Verhältniffes um den in Spalte 6 angegebenen Zufchlag erhöht .

34) Solange die Ausbaufumme nicht nachgewiefen ift , wird das Ausbauverhältnis zu den
Mindeftfätzen der Tabelle angenommen. Nach gefchehener Lieferung des Entwurfes fteht es dem
Architekten jedoch zu, den Nachweis durch Vorlage eines Koftenanfchlages zu führen.

35) An Einzelgebühren werden berechnet :
a ) Vorentwurf . .
b) Entwurf . . .
c ) Koftenanfchlag
d) Bauvorlagen .

Hundertel
der

in der Tabelle

für Vorarbeiten

e ) Bauzeichnungen . .
und Werkzeichnungen

f) Bauleitung .

für Ausführungs¬
arbeiten

angegebenen Sätze.

Beifpiele der Gebührenberechnung .
Beifpiel 1 . Villa. Gebühren für Vorentwurf und Entwurf. Nach der Koftenfchätzung :

Baufumme 100000 Mark .
100000 • 4,95 ■ o,so = 1485 Mark .Gruppe II : 100

Beifpiel 2 . Diefelbe Villa. Gebühren für alle Vorarbeiten. Nach dem Koftenanfchlag:
Baufumme 100000 Mark , Ausbaufumme goooo Mark, Ausbauverhältnis = BO/ioo .

100 000Gruppe II : • [4,95 -j - (50 — 30 ) 0,074 ] • 0,40 = 2572 Mark .100
Beifpiel 3. Diefelbe Villa. Gebühren für alle Arbeiten.
Nach dem Koftenanfchlag: Baufumme 100000 Mark, Ausbaufumme 50000 Mark , Ausbau¬

verhältnis = 50/l00 -
Nach der Bauabrechnung : Baufumme 120000 Mark , Ausbaufumme 66000 Mark, Ausbau¬

verhältnis = 56/l00-

Gruppe II : • (4,95 + 20 • 0,074) 0,40 -\- (4,70 + 25 • 0,070) • 0,60 = 7216 Mark.

4 . Kapitel .

Beftimmungen über die zivilrechtliche Verantwortlichkeit
für Leiftungen der Architekten .

Die Beftimmungen über die zivilrechtliche Verantwortlichkeit für Leiftungender Architekten wurde vom Verbände deutfcher Architekten - und Ingenieurvereine

21.
Beftimmungen

über die
v— 1886 aufgeftellt und durch die 32. Abgeordnetenverrammlung des Verbandes in

Dresden 1903 durchgefehen und feftgefetzt . Die Beftimmungen regeln die Ver¬
antwortlichkeit desjenigen Architekten , welcher , ohne die Ausführung eines Bau¬
objekts im Wege der Werkverdingung felbft zu übernehmen , dem Auftraggeberbehufs Herftellung desfelben feinen Beiftand gewährt .

Diefe Verantwortlichkeit wird nach den beftehenden Gefetzen verfchieden
beurteilt , kann aber durch Vertrag in jedem einzelnen Falle begrenzt werden .Zur Geltendmachung diefer Beftimmungen genügt die Bezugnahme auf die -
felben in den nach Maßgabe der befonderenVerhältniffe abzufchließenden münd¬
lichen oder fchriftlichen Vereinbarungen .
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Allgemeine Beftimmungen .
1) Der Architekt haftet dafür , daß die technifchen Leiftungen , welche er übernommen hat,den allgemein anerkannten Regeln der Baukunft entfprechen.
Er haftet nicht dafür, daß feine technifchen Leiftungen Regeln der Äfthetik entfprechen.
2) Der Architekt haftet für Schäden, welche durch Verfchulden feiner Angeftellten bei Aus¬

übung ihrer dienftlichen Pflichten entftehen , in demfelben Maße , als wäre das Verfchulden von
ihm felbft begangen.

3) Der Architekt haftet nur im Falle befonderer Vereinbarung für Schäden, welche aus einer
Verzögerung der Ausführung einer übernommenen Arbeit entftehen.

4 ) Der Architekt haftet nicht für Schäden , welche daraus entftehen , daß Gefetze und Ver¬
ordnungen unbeachtet blieben, welche an feinem Wohnorte nicht gelten und ihm vom Auftraggeber
nicht zur Kenntnis gebracht oder nachweislich anderweitig bekannt geworden find.

Auch haftet er nicht für Nachteile , welche dem Auftraggeber daraus erwachten , daß ein
von diefem mit dem Auftrag verfolgter, dem Architekten bei Erteilung des Auftrages jedoch nicht
erkennbar gemachter Zweck unerreicht bleibt .

5) Ift der Architekt für Fehler an ausgeführten Bauten oder fonftigen Lieferungsobjekten
verantwortlich, fo befchränkt fich feine Haftbarkeit auf den Erfatz des Schadens an dem Bau¬
oder fonftigen Lieferungsobjekt felbft.

6) Ift dem Architekten nicht mindeftens die generelle Bauaufficht übertragen , fo werden
Schäden infolge fehlerhafter Leiftungen desfelben, welche bei Leitung der Ausführung des Objektes
durch den Architekten felbft vermieden fein würden, nicht erfetzt.

7) Zieht der Auftraggeber Handwerker oder Lieferanten zur Ausführung des von einem
Architekten gelieferten Entwurfes hinzu , deren Wahl der Architekt nicht gebilligt hat , fo hat der
Auftraggeber, um den Architekten für einen Schaden am Bauobjekt haftbar machen zu können,
zuvor zu beweifen, daß er Handwerker beziehungsweife Lieferanten hinzugezogen hat, die eine für
die Aufgabe genügende technifche oder künftlerifche Befähigung befitzen.

8 ) Wird der Architekt infolge ungenügender Aufficht und Prüfung (§§ 13 u . 14) für fehler¬
hafte Bauausführung verantwortlich, fo haftet er nur im Falle des Unvermögens des Ausführenden.

Hat der Architekt die Wahl des Ausführenden nicht gebilligt , fo ift im Unvermögensfall
des Letzteren von dem Auftraggeber der Beweis zu führen , daß er bei der Auswahl desfelben
forgfam verfahren fei .

g) Die Haftpflicht des Architekten für Leiftungen, welche [ ich auf ein von ihm entworfenes
oder geleitetes Bauobjekt beziehen, überdauert in keinem Falle die des Ausführenden. Sie erlifcht
jedenfalls mit dem Ablauf von 3 Jahren nach Ingebrauchnahme des Objekts , bezw. nach der Auf¬
forderung zur Übernahme desfelben. Die Haftpflicht des Architekten für alle fonftigen Leiftungen
erlifcht mit dem Ablauf von einem Jahr nach Befchaffung derfelben. Soll die Verantwortlichkeit
des Architekten auf Grund hervorgetretener Schäden in Anfpruch genommen werden , fo muß
— bei Verluft des Anfpruches — ihm vor Ablauf diefer Friften davon Anzeige gemacht und , falls
eine Einigung nicht erzielt wird, die gerichtliche Klage zugeftellt fein .

Spezielle Beftimmungen .
10 ) Zeichnungen . Baubedingungen und Verträge .
Skizzen find probeweife Verfuche zur Löfung einer technifchen Aufgabe. Fehler derfelben

begründen eine Verantwortlichkeit des Architekten nicht.
Entwürfe, Detailzeichnungen, Befchreibungen, Baubedingungen und Verträge müffen in einer

dem angegebenen Zwecke entfprechenden Deutlichkeit, Ausführlicheit bezw. Größe des Maßftabes
ausgeführt werden und fo befchaffen fein , daß auf Grund derfelben das Bauobjekt ausgeführt
werden kann.

Inbezug auf Zeichnungen haftet der Architekt nur für eingefchriebene Maße , falls nicht der
Gegenftand in natürlicher Größe dargeftellt ift .

Für Schäden, welche dem Auftraggeber aus Verfehen oder Nichtbeachtung gefetzlicher Vor-
fchriften in Zeichnungen , fowie in dem technifchen Teile von Verträgen und Baubedingungen er¬
wachten, haftet der Architekt nur infoweit, als er die Mehrkoften erfetzen muß , welche dem Auf¬
traggeber daraus erwachfen, daß er das Objekt teurer bezahlen muß , als er bei Nichtvorhanden¬
fein folcher Fehler dasfelbe zu bezahlen gehabt haben würde.

Der Architekt kann beanfpruchen , daß durch feine Fehler entftandene Schäden durch ihn
befeitigt werden.
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u ) KoTten - und Wertfchätzungen .
Bei generellen Koftenfchätzungen und bei Taxen ift der Architekt - - in Ermangelung ent-

gegenftehender Vereinbarung — für begangene Irrtümer und Rechenfehler nicht verantwortlich.
Bei detaillierten Koftenanfchlägen haftet der Architekt dafür , daß in denfelben die Ausmaße

und die zur ordnungsmäßigen Ausführung des Baues erforderlichen Gegenftände und Arbeiten
— innerhalb des erfahrungsmäßig zuläffigen Spielraumes — richtig enthalten find . Diefe feine
Haftung befchränkt fich aber auf den Erfatz der Mehrkoften, welche dem Auftraggeber daraus er¬
wachten, daß er überfehene Gegenftände teurer anfchaffen muß , als er diefelben hätte anfchaffen
können , wenn fie nicht überfehen worden wären, bezw. zu viel befchaffte Gegenftände mit Ver-
luft verkaufen muß . Für die Richtigkeit der Preisanfätze und der Verrechnung derfelben haftet
der Techniker nicht.

12) Gutachten und Berichte .
Für Schäden infolge begangener Verfehen bei der Erftattung von Gutachten und Berichten

haftet der Techniker in Ermangelung entgegenftehender Vereinbarung nicht.
13 ) Bauleitung .

a) Allgemeines .
Der mit der Bauleitung beauftragte Architekt hat dem Bauausführenden die zum Verftänd-

nis der Zeichnungen und Vertragsbeftimmungen gewünfchten Erläuterungen zu geben.
Er ift nicht berechtigt, Abweichungen von den der Bauausführung zugrunde gelegten, durch

Zeichnungen bezw. Verträge feftgefetzten Vorfchriften anzuordnen , es fei denn , daß ihm zur Vor¬
nahme folcher Änderungen die allgemeine Ermächtigung erteilt ift , oder daß diefelben bei der
Durcharbeitung des Projektes , bezw. bei der Detaillierung aus künftlerifchen oder konftruktiven
Rückfichten erforderlich werden.

Abweichungen, welche Mehrkoften verurfachen, bedürfen der fpeziellen Ermächtigung feitens
des Auftraggebers.

Eingriffe des Auftraggebers in die Befugniffe des Architekten entheben den Letzteren von
feiner Verantwortlicheit inbezug auf die betroffenen Punkte.

b ) Generelle Bauaufficht .
Der mit der generellen Bauaufficht beauftragte Architekt hat die Bau- , bezw. Werkftelle in

feinem Ermeffen überlaffenen Zwifchenräumen periodifch zu befuchen, bezw. durch feine An-
geftellten befuchen zu laffen , die Förderung der Bauarbeiten zweckmäßig zu leiten, fowie die Be-
feitigung von Fehlern anzuordnen , welche bei diefen Befuchen wahrgenommen find.

Seine Haftpflicht in betreff der Fehler von Materialien oder Arbeiten befchränkt fich auf
die von ihm , bezw . feinen Angeftellten bei feinen Befuchen wahrgenommenen Fehler , deren Be¬
festigung anzuordnen und mit den ihm zu Gebote ftehenden Mitteln zu erwirken, er unterlaßen hat .

c) Spezielle Bauaufficht .
Der mit der fpeziellen Bauaufficht beauftragte Architekt hat die Materialien und Arbeiten

auf ihre Vertragsmäßigkeit oder Angemeffenheit zu prüfen und haftet für Fehler , welche bei ge¬
nauer Prüfung hätten erkannt werden können — es fei denn , daß er folche bereits formell gerügt
und falls diefe Rüge erfolglos geblieben ift , dem Auftraggeber zur Kenntnis gebracht hat — in¬
foweit, aber auch nicht weiter, als er auf feine Koften das ungenügend Gelieferte durch Genügen¬
des zu erfetzen hat .

In Ermangelung ausdrücklicher Übernahme der fpeziellen Bauaufficht hat der mit der Bau¬
aufficht beauftragte Architekt nur die Pflichten eines mit der generellen Bauaufficht Beauftragten.

14) Bauabnahme .
Der mit der Bauabnahme beauftragte Architekt hat die zu Geficht tretenden Teile des Bau¬

oder Lieferungsobjekts durch Stichproben auf das Vorhandenfein von Fehlern zu prüfen . Er
haftet für Fehler , welche er wahrgenommen , aber nicht zur Kenntnis des Auftraggebers gebracht
hat , mit der Befchränkung, daß er nur die Koften zu erfetzen hat , welche der Auftraggeber zur
Zeit der fpäteren Entdeckung der Fehler behufs Befeitigung derfelben infolge von Preisfteigerung
der Materialien oder Arbeiten mehr hat aufwenden müffen, als er zur Zeit der Bauabnahme auf¬
zuwenden gehabt hätte.

Wird vom Auftraggeber eine fpezielle Prüfung und Abnahme einzelner Lieferungsobjekte
gewünfcht und dafür eine weitergehende Verantwortlichkeit des Architekten beanfprucht , fo ift dies
durch befondere Vereinbarung feftzuftellen.
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15) Rechnungsrevifion .
Der mit der Revifion von Banrechnungen beauftragte Architekt bat die Berechnung auf die

Vertragsmäßigkeit , bezw . , wenn eine vertragsmäßige Feftfetzung nicht ftattgefunden hat , auf die
Angemeffenheit der angefetzten Preife zu prüfen . Auf die Richtigkeit bezw. Vollftändigkeit und
Güte der in Rechnung geftellten Objekte erftreckt fich die Rechnungsrevifion nur im Falle be-
fonderer Vereinbarung.

Der Architekt haftet im Falle des Unvermögens des Rechnungsausftellers für Fehler in der
Rechnung , welche richtig zu ftellen , bezw. zur Kenntnis des Auftraggebers zu bringen , er ver-
fäumt hat.

16) Schlußbeftimmung .
Alle in den fpeziellen Beftimmungen ( 10—16) enthaltenen Normen unterliegen den Vor-

fchriften der allgemeinen Beftimmungen ( 1—9 ).

5 . Kapitel .

Verträge zwilchen dem Architekten und dem Bauherrn
fowie zwifchen dem Architekten und feinen Angeftellten .
Über die Verträge zwifchen dem Architekten und Bauherrn , fowie zwifchen 22:

dem Architekten und feinen Angeftellten hat der Verband deutfcher Architekten - Vertrage '

und Ingenieurvereine in feiner 35 . Abgeordnetenverfammlung in Mannheim 1906
die nachftehende Vertragsvorfchrift feftgefetzt .

a) Vertrag zwifchen Architekt und Bauherrn .
Zwifchen Herrn . in . als Bauherrn und Herrn . in .

als Architekten wurde heute nachftehender Vertrag gefchloffen.
§ 1 . Herr . überträgt dem Architekten Herrn . die nachftehend auf¬

geführten Leiftungen zum Bau . in . , nämlich :
1) die Vorarbeiten , beftehend in

a ) Vorentwurf, b ) Entwurf, c) Koftenanfchlag, d ) Bauvorlagen; fowie
2) die Ausführungsarbeiten , beftehend in

e ) Bau- und Werkzeichnungen, f ) Oberleitung.
Herr Architekt . übernimmt vorftehende Leiftungen , und zwar auf Grund der

hier angehefteten „ Gebührenordnung für Architekten und Ingenieure" fowie der gleichfalls an¬
gehefteten „Beftimmungen über die zivilrechtliche Verantwortlichkeit für Leiftungen der Archi¬
tekten und Ingenieure" .

§ 2 . Bei den übernommenen Leiftungen vertritt der Architekt die Rechte des Bauherrn den
Behörden und Unternehmern gegenüber und übt das Hausrecht aus , foweit es dem Bauherrn auf
der Bauftelle zufteht. Diefe Rechte kann der Architekt auf einen Vertreter übertragen . Etwaige
Änderungen der Bauausführung kann der Bauherr nur durch den Architekten anordnen.

§ 3 . Der Architekt vergibt die Leiftung im Einverftändnis, im Namen und für Rechnung
des Bauherrn. In der Regel ift der engere Verding zu wählen , bei Leiftungen von befonderer
technifcher oder künftlerifcher Eigenart die freihändige Vergebung.

Der Bauherr ermächtigt den Architekten, Leiftungen bis zu . Mark auch ohne fein
jedesmaliges Einverftändnis zu vergeben.

§ 4 . Die befondere Bauaufficht übt ein Bauführer aus, der vom Architekten angenommen
und diefem unterteilt wird. Der Bauherr trägt die hieraus erwachfenden Aufwendungen.

§ 5 . Rechnungen der Unternehmer hat der Architekt zu prüfen und zur Zahlung anzuweifen.
Der Bauherr verpflichtet fich , innerhalb . Tagen nach Empfang der Anweifung Zahlung
zu leiften .

§ 6 . Wenn der Bauherr in bezug auf die künftlerifche oder konftruktive Ausgeftaltung des
Baues oder auf die Abmeffungen und die Anordnung von Bauteilen Änderungen an den Bauplänen
vornehmen follte , für welche der Architekt die Verantwortung nicht übernehmen will , fo ift der
Architekt berechtigt, den Vertrag mit Frift von . Wochen zu kündigen . Alsdann hat der Bau¬
herr dem Architekten feine bis dahin geleiteten Arbeiten nach der Gebührenordnung zu bezahlen.
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